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Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (8. SGB IV-Änderungsgesetz - 8. SGB IV-ÄndG) (Kabinettsbefassung: 
29.08.2022) 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert 

• Die Entscheidung selbstständiger Künstlerinnen und Künstler sowie selbstständiger Publi-
zistinnen und Publizisten, sich von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung be-
freien zu lassen, soll für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger mit geringem Einkommen 
auf sechs Jahre begrenzt werden (§ 6 Abs. 2 S. 1 KSVG). Dies könnte betroffene junge Men-
schen vor den finanziellen Risiken einer privaten Krankenversicherung durch steigende Bei-
träge schützen.  

• Durch die geplante Begrenzung der Befreiungsmöglichkeit auf sechs Jahre haben junge 
Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten in der Künstlersozialkasse 
zudem auch über den Zeitraum von drei Jahren als Berufsanfängerin bzw. Berufsanfänger 
hinaus Zeit, um in der Branche Fuß zu fassen, ohne sich Sorgen zu müssen, dauerhaft in der 
privaten Krankenversicherung versichert zu bleiben. Dies könnte die Entscheidung für eine 
private Krankenversicherung für junge Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und 
Publizisten erleichtern. 

• Im Referentenentwurf war eine Regelung zum Datenaustausch zwischen Arbeitgebern bzw. 
Rentenversicherungsträgern und den gesetzlichen Krankenkassen vorgesehen (vgl. § 109b 
Abs. 1, 4 SGB IV im Referentenentwurf vom 24.06.2022). Diese Regelung ist im Regierungs-
entwurf nicht mehr enthalten, weshalb Studierende weiterhin jedes Semester ihre aktuelle 
Studienbescheinigung bei ihren Arbeitgebern und ggf. der Rentenversicherung vorlegen 
müssen. Eine zeitliche Entlastung für Arbeitgeber und Studierende entfällt mangels dieser 
Neuregelung. 

 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die erstmals eine hauptberufliche selbst-
ständige Tätigkeit als Künstlerin bzw. Künstler oder Publizistin bzw. Publizist iSd. § 2 
KSVG aufnehmen. Dies können zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler oder 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller sein. 


